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Gemeindeverwaltung 
Krauchenwies

Rathaus Krauchenwies	�
info@krauchenwies.de� Tel. 972-0

Sprechzeiten: 
Montag bis Donnerstag	�                08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag	�  14.00 – 18.00 Uhr
Freitag	� 08.00 – 12.30 Uhr

Telefonische Kontakte:
Bürgerbüro       �  972-18 / -10
Standesamt       � 972-10 / -18
Ordnungsamt   � 972-13
Gemeindekasse � 972-32 / -29
Gemeindewerke � 972-36 
Bauhof                   � 96 22 06

Krauchenwieser Küste	�  7008

Forstrevier Inzigkofen-Krauchenwies
Susanne Schneider �  Mobil 0172 / 76 37 415	
e-mail: susanne.schneider@lrasig.de

Bereitschaftsdienste
Notfalldienste
Notruf: � 110 / 112 / 116 / 117
Zahnärztlicher  
Notdienst: � 018 01 / 116 116  
Krankentransport: � 192 22
Apotheken: � 0 18 05 / 00 29 63 
Tierarzt:�  0 75 71 / 749 22 60
Störungsstelle Gas: �08 00 / 08 24 505
Störungsstelle 
Strom Netze BW:� 08 00 / 36 29-477
Störungsstelle Wasser: � 9 72 50
Caritasverband Sigmaringen
Beratungsstelle häusliche Gewalt (BhG)
Telefon: 07571/7301-0
Fachbereich Jugend LRA SIG 
Telefon: 0 75 71 / 102 42 84 
Beratungsstelle  
psychische Erkrankungen
Telefon: 0 75 71 / 73 01 55
Psychosoziale Beratungsstelle
Telefon: 0 75 71 / 7 29 65-50 oder -52,
HIV-Sprechstunde 
Telefon: 0 75 71 / 102 64 01
WEISSER RING Opferschutz
Telefon: 01 51 / 55 16 48 29 
Beratung für Menschen  
mit Behinderung
Telefon:0 75 71 / 752 39 10
Pflegestützpunkt LRA SIG
Telefon: 0 75 72 / 71 37-431
Wohngemeinschaft  
demenzkranke Menschen 
Telefon: 0 75 71 / 731 97 60
Ambulanter Dienst Waldhäusle
Telefon: 0 75 52 / 933 77 90
Pflegedienst Sekunda
Telefon: 0 75 76 / 76 43
Seniorenzentrum Krauchenwies
Telefon: 0 75 76 / 9 61 80-0
Familienwerk Sölden e.V.
Telefon: 0 75 75 / 20 95 31 
Hilfe von Haus zu Haus  
Telefon: 0 75 76 / 96 11 74, 
01 76 / 81 65 38 31
Sozialstation  
Thomas Geiselhart e.V. Sigmaringen
Telefon: 0 75 71 / 72 99 70
SENOVA Sigmaringendorf
Telefon: 0 75 71 / 5 25 50 

Sprechzeiten in den Ortsverwaltungen:
Ablach, Ortsvorsteher Sander
Tel. (privat) 901144, Amt 1829
E-Mail: gemeindeverwaltung-ablach@krauchenwies.de
Sprechzeiten: Mo. 18:30 - 20:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Bittelschieß, Ortsvorsteher Stumpp
Tel. (privat) 1841, (Amt) 962647
E-Mail: info@gaertnerei-eissler.de oder 
gemeindeverwaltung-bittelschiess@krauchenwies.de 
Sprechzeiten: Mi. 19.00 - 20.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung 

Göggingen, Ortsvorsteher Fischer
Tel. (privat) 7324, (Amt) 304, Fax 962812
E-Mail: gemeindeverwaltung-goeggingen@ 
krauchenwies.de, www.goeggingen.de
Sprechzeiten: Mo.18.30 - 19:30, Fr. 09.00 - 10.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Hausen a.A., Ortsvorsteher Seeger
Tel. (privat) 7440, (Amt) 1817, Fax 901914
E-Mail: gemeindeverwaltung-hausen@krauchenwies.de
Sprechzeiten: Mi. 10:00 - 11:00 Uhr und  
20:00 - 21:30 Uhr, sowie nach Vereinbarung
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Sitzung des Gemeinderates
Einladung
zur der am Dienstag, den 16.12.2025 um 19:30 Uhr stattfindenden 
öffentlichen Sitzung des Gemeinderates im Rathaus Krauchenwies Sit-
zungssaal im Dachgeschoss, Hausener Straße 1, 72505 Krauchenwies. 

TOP Öffentliche Sitzung
1. Trinkwassereinzugsgebietsverordnung (TrinkwEGV): Vergabe
2. Vorankündigung Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren 2026
3. Jahresrückblick 2025

gez. Manuel Kern
Bürgermeister

Ortsverwaltung Göggingen
Sitzung des Ortschaftsrates Göggingen
Einladung zu der am Montag, den 15. Dezember 2025 
um 19:30 Uhr stattfindenden öffentlichen Sitzung des 
Ortschaftsrates im Ortszentrum, Bürgersaal, Linzgau 
Straße 13, Göggingen.  
 
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1.	Haushalt 2026 – Vorstellung des Entwurfs zur Haushaltssatzung 
	 einschließlich des Haushaltsplans 2026 für den Ortsteil Göggingen
	 (Herr Holger Luz, Leitung Kämmerei)
2.	Bekanntgaben
3.	Antrag auf Ausscheiden aus dem Ortschaftsrat
4.	Anfragen, Anregungen, Verschiedenes
 
Die Einwohnerschaft ist zu der Sitzung herzlich eingeladen.
 
gez. Manfred Fischer
Ortsvorsteher

Christbaumentsorgungsaktion 
Voranzeige
Die Gemeinde führt auch im 
nächsten Jahr zusammen mit 
mehreren Vereinen im gesam-
ten Gemeindegebiet wieder 
die Christbaumentsorgungs-
aktion durch. 
Die Bäume werden am Sams-
tag, den 10. Januar 2026 in 
Krauchenwies und allen Orts-
teilen abgeholt; sie sollten ab 
8.00 Uhr am Straßenrand be-
reit liegen.

Voraussetzung für die kos-
tenlose Entsorgung ist, dass 
an den zu entsorgenden 
Bäumen kein Lametta mehr 
angebracht ist. Bäume mit 
Lamettaresten gelten als Müll, 
für die ein hoher Entsorgungs-
aufwand entsteht. 

Die Abholung erfolgt durch unsere Jugendgruppen, die für ihren Einsatz 
einen kleinen Zuschuss von der Gemeinde erhalten.

Wir danken für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen einen guten Start ins 
neue Jahr!Ansprechpartner: Frau Manuela Schmid - 07576/972-91 - ma-
nuela.schmid@krauchenwies.de

Amtliche Bekanntmachungen Satzung 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

(Erschließungsbeitragssatzung)
vom 01.12.2025

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen
(Erschließungsbeitragssatzung) vom 01.12.2025

Aufgrund von §§ 2, 26 Abs. 1 S. 3, 34, 38 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 31 Abs. 
2 und § 38 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in Verbin-
dung mit § 5 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) 
und des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
in den jeweils gültigen Fassungen hat die Verbandsversammlung des 
Zweckverbands Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf-
Stauffenberg (IGGS) am 01.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1
Erhebung des Erschließungsbeitrags

Der Zweckverbandes Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark 
Graf-Stauffenberg erhebt Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften 
des Kommunalabgabengesetzes sowie nach Maßgabe dieser Satzung 
für öffentliche 

1.	 zum Anbau bestimmte Straßen und Plätze (Anbaustraßen), 
2.	� zum Anbau bestimmte, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Wege (Wohnwege).

§ 2
Umfang der Erschließungsanlagen

(1)	 Beitragsfähig sind die Erschließungskosten
1.	 für Anbaustraßen in � bis zu einer Breite von
1.1	 Kleingartengebieten und Wochenendhausgebieten � 6 m
1.2	 Kleinsiedlungsgebieten und Ferienhausgebieten � 10 m
	 bei nur einseitiger Bebaubarkeit� 7 m
1.3	 Dorfgebieten, reinen, allgemeinen und besonderen 
	 Wohngebieten und Mischgebieten� 14 m
	 bei nur einseitiger Bebaubarkeit � 8 m
1.4	 Urbanen Gebieten, Kerngebieten, Gewerbegebieten 
	 und anderen als den  in Nrn. 1.1 und 1.2 genannten 
	 Sondergebieten � 18 m
	 bei nur einseitiger Bebaubarkeit � 12,5 m
1.5	 Industriegebieten� 20 m
	 bei nur einseitiger Bebaubarkeit � 14,5 m
2.	 für Wohnwege bis zu einer Breite von� 5 m

(2)	� Werden im Bauprogramm für Anbaustraßen besondere flächen-
mäßige Teileinrichtungen als Parkflächen (z.B. Parkstreifen, Park-
buchten) bzw. für Anbaustraßen oder für Wohnwege besondere flä-
chenmäßige Teileinrichtungen für Grünpflanzungen vorgesehen, so 
vergrößern sich die in Abs. 1 angegebenen Maße je Teileinrichtung 
um 6 m.

(3)	� Endet eine Anbaustraße mit einer Wendeanlage, so vergrößern 
sich die in Abs. 1 und 2 angegebenen Maße für den Bereich einer 
Wendeanlage auf das Anderthalbfache, mindestens aber um 8 m; 
dasselbe gilt für den Bereich der Einmündung in andere oder der 
Kreuzung mit anderen Verkehrsanlagen. Erschließt eine Anbau-
straße Grundstücke in Baugebieten unterschiedlicher Art, so gilt die 
größte der in Abs. 1 angegebenen Breiten.

	� Die Art des Baugebiets ergibt sich aus den Festsetzungen des Be-
bauungsplans. Soweit ein Bebauungsplan nicht besteht oder die Art 
des Baugebiets nicht festlegt, richtet sich die Gebietsart nach der 
auf den Grundstücken in der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen Nutzung.
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(2)	� Wohnwege sind endgültig hergestellt, wenn sie entsprechend Abs. 
1 ausgebaut sind.

(3)	� Der Zweckverband kann im Einzelfall durch Satzung die Herstel-
lungsmerkmale abweichend von den vorstehenden Bestimmungen 
festlegen. 

§ 5
Anteil des Zweckverbands an den beitragsfähigen  

Erschließungskosten
Der Zweckverband trägt 5 v. H. der beitragsfähigen Erschließungskos-
ten.

§ 6
Erschlossene Grundstücke, Abrechnungsgebiet,

Verteilung der umlagefähigen Erschließungskosten
(1)	� Durch eine Anbaustraße oder durch einen Wohnweg werden 

Grundstücke erschlossen, denen diese Anlage die wegemäßige 
Erschließung vermittelt, die das Bauplanungsrecht als gesicherte 
Erschließung für ihre bestimmungsgemäße Nutzung verlangt. Hin-
terliegergrundstücke, die mit mehreren Anbaustraßen über einen 
befahrbaren oder unbefahrbaren Privatweg oder über einen Wohn-
weg verbunden sind, gelten als durch die nächstgelegene Anbau-
straße erschlossen.

(2)	� Soweit sich im Einzelfall das Erschlossen sein durch eine Anbau-
straße oder einen Wohnweg aufgrund von Festsetzungen des Be-
bauungsplans oder anderer Vorschriften auf eine Teilfläche des 
Grundstücks beschränkt, wird nur diese Teilfläche als Grundstücks-
fläche bei der Verteilung der Erschließungskosten zugrunde gelegt. 

(3)	� Die durch eine Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke 
bilden das Abrechnungsgebiet. Werden die Erschließungskosten 
für den Abschnitt einer Anbaustraße oder eines Wohnwegs oder 
zusammengefasst für mehrere Anbaustraßen und/oder Wohnwe-
ge, die eine Abrechnungseinheit bilden, ermittelt und abgerechnet, 
so gelten der Abschnitt bzw. die Abrechnungseinheit als Erschlie-
ßungsanlage i.S. des Satzes 1.

(4)	� Die nach Abzug des Anteils des Zweckverbands (§ 5) anderwei-
tig nicht gedeckten Erschließungskosten (umlagefähige Erschlie-
ßungskosten) werden auf die Grundstücke des Abrechnungsgebiets 
in dem Verhältnis verteilt, in dem die zulässigen Geschossflächen 
der einzelnen Grundstücke zueinanderstehen.

(5)	� Für die Verteilung der umlagefähigen Erschließungskosten sind die 
Verhältnisse im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld maß-
gebend (Verteilungszeitpunkt).

§ 7
Zulässige Geschossfläche

Die zulässige Geschossfläche eines Grundstücks wird nach Maßgabe 
der Bestimmungen der §§ 8 bis 12 unter Berücksichtigung der Nut-
zungsart (§ 13) ermittelt. Für Grundstücke, die durch weitere gleichar-
tige Erschließungsanlagen erschlossen werden, gilt darüber hinaus die 
Regelung des § 14. Bei der Ermittlung der Geschossfläche wird das 
Ergebnis auf eine volle Zahl gerundet; Nachkommastellen werden ab 
0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastel-
len, die kleiner als 0,5 sind, werden auf die vorausgehende volle Zahl 
abgerundet.

§ 8
Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bei Grundstücken, für die 
ein Bebauungsplan die Geschossflächenzahl oder Geschossfläche 

festsetzt
(1)	� Als zulässige Geschossfläche gilt die mit der im Bebauungsplan 

festgesetzten Geschossflächenzahl vervielfachte Grundstücksflä-
che.

(4)	� Die beitragsfähigen Erschließungskosten umfassen die anderweitig 
nicht gedeckten Kosten für

1.	� den Erwerb von Flächen für die Erschließungsanlagen, die Ablö-
sung von Rechten an solchen Flächen sowie für die Freilegung der 
Flächen,

2.	� die erstmalige endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen 
einschließlich der Einrichtungen für ihre Entwässerung und Be-
leuchtung und des Anschlusses der Straßen, Wege und Plätze an 
bestehende öffentliche Straßen, Wege oder Plätze durch Einmün-
dungen oder Kreuzungen unter Einschluss von Kreisverkehren, 
auch wenn die Kreisverkehrsanlagen selbstständige Verkehrsanla-
gen darstellen,

3.	� die Übernahme von Anlagen als Erschließungsanlagen des Zweck-
verbands, 

4.	� die durch die Erschließungsmaßnahme veranlassten Fremdfinan-
zierungskosten,

5.	� Ausgleichsmaßnahmen, die durch den Eingriff in Natur und Land-
schaft durch die Erschließungsanlagen verursacht werden, 

6.	� den Wert der aus dem Vermögen des Zweckverbands bereitgestell-
ten Sachen und Rechte; maßgebend ist der Zeitpunkt der erstmali-
gen Bereitstellung;

7.	� die vom Personal des Zweckverbands oder der Verbandsgemein-
den erbrachten Werk- und Dienstleistungen.

Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für die Erschließungsanlagen 
nach Satz 1 Nr. 1 gehört im Falle einer erschließungsbeitragspflichtigen 
Zuteilung im Sinne des § 57 Satz 4 und des § 58 Abs. 1 Satz 1 des Bau-
gesetzbuchs auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 des Baugesetzbuchs. 
Die Erschließungskosten umfassen auch die Kosten für in der Baulast 
des Zweckverbands stehende Teile der Ortsdurchfahrt einer Bundes-, 
Landes- oder Kreisstraße; bei der Fahrbahn sind die Erschließungskos-
ten auf die Teile beschränkt, die über die Breite der anschließenden frei-
en Strecken hinausgehen.

§ 3
Ermittlung der beitragsfähigen Erschließungskosten

(1)	� Die beitragsfähigen Erschließungskosten werden nach den tatsäch-
lichen Kosten ermittelt.

(2)	� Die beitragsfähigen Erschließungskosten werden für die einzelne 
Erschließungsanlage ermittelt. 

	� Der Zweckverband kann abweichend von Satz 1 die beitragsfähigen 
Erschließungskosten für bestimmte Abschnitte einer Erschließungs-
anlage ermitteln oder diese Kosten für mehrere erstmals herzustel-
lende Anbaustraßen und/oder Wohnwege, die für die städtebaulich 
zweckmäßige Erschließung der Grundstücke eine Abrechnungsein-
heit bilden, insgesamt ermitteln.

§ 4
Merkmale der endgültigen Herstellung der Anbaustraßen und der 

Wohnwege
(1)	� Anbaustraßen sind endgültig hergestellt, wenn sie neben den im 

Bauprogramm vorgesehenen flächenmäßigen Teileinrichtungen 
(Fahrbahn, Gehwege, Radwege, Grünpflanzungen, Parkflächen 
usw.) über betriebsfertige Beleuchtungs- und Entwässerungsein-
richtungen verfügen. Die flächenmäßigen Teileinrichtungen sind 
endgültig hergestellt, wenn

1.	�� Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Decke aus Asphalt, Be-
ton, Pflaster oder Platten aufweisen; die Decke kann auch aus ei-
nem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen;

2.�	� Parkflächen eine Decke entsprechend Nr. 1 aufweisen; diese kann 
auch aus einer wasserdurchlässigen Deckschicht (z.B. Rasenpflas-
ter, Rasengittersteine, Schotterrasen) bestehen;

3.	� Grünpflanzungen gärtnerisch gestaltet sind;
4.	� Mischflächen, die in ihrer gesamten Ausdehnung sowohl für den 

Fahr- als auch für den Fußgängerverkehr bestimmt sind, in den be-
festigten Teilen entsprechend Nr. 2 hergestellt und die unbefestigten 
Teile gemäß Nr. 3 gestaltet sind.
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(2)	� Setzt der Bebauungsplan die Größe der Geschossfläche fest, gilt 
diese als zulässige Geschossfläche.

(3)	� Ist im Einzelfall eine größere als die nach Abs. 1 oder 2 zulässige 
Geschossfläche genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen.

(4)	� Bei Bauwerken mit Geschosshöhen von mehr als 3,5 m gilt als Ge-
schossfläche die Baumasse des Bauwerks geteilt durch 3,5, min-
destens jedoch die nach Abs. 1 bis 3 ermittelte Geschossfläche.

§ 9
Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt
(1)	� Weist der Bebauungsplan statt einer Geschossflächenzahl oder 

der Größe der Geschossfläche für ein Grundstück eine Baumas-
senzahl aus, so ergibt sich die zulässige Geschossfläche aus der 
Teilung der mit der Baumassenzahl vervielfachten Grundstücksflä-
che durch 3,5.

(2)	� Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumas-
senzahl zulässige Baumasse genehmigt, so ergibt sich die zulässi-
ge Geschossfläche aus der Teilung dieser Baumasse durch 3,5

§ 10 
Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan keine Geschossflächenzahl 
oder Baumassenzahl, aber eine Grundflächenzahl 

oder die Grundfläche und die Zahl der Vollgeschosse 
oder die Höhe baulicher Anlagen festsetzt

(1)	� Weist der Bebauungsplan statt einer Geschossflächen- oder Bau-
massenzahl oder der Größe der Geschossfläche für ein Grundstück 
eine Grundflächenzahl oder die Größe der zulässigen Grundfläche 
und die höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse aus, so gilt als zu-
lässige Geschossfläche die mit Grundflächenzahl und Zahl der Voll-
geschosse vervielfachte Grundstücksfläche bzw. die mit der Zahl 
der Vollgeschosse vervielfachte zulässige Grundfläche.

(2)	� Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht 
durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, son-
dern setzt die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt der maximalen 
Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen Außenwand 
mit der Dachhaut) fest, so gilt als Zahl der Vollgeschosse im Sinne 
des Absatzes 1 das festgesetzte Höchstmaß der baulichen Anlage 
geteilt durch

1.	� 2,7 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine 
Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausge-
biete, Wochenendhausgebiete und besondere Wohngebiete (WB) 
festgesetzten Gebiete und

2.	� 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete 
(MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) 
und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten Gebiete; das Ergeb-
nis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 
0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommas-
tellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl ab-
gerundet werden.

(3)	� Ist im Einzelfall eine größere als die nach Abs. 1 zulässige Grund-
fläche bzw. höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse genehmigt, so 
ist diese der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche nach Abs. 1 
zugrunde zu legen. 

(4)	� Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festge-
setzte Höhe baulicher Anlagen genehmigt, so ist diese der Er-
mittlung der zulässigen Geschossfläche nach Abs. 1 und 2 zu-
grunde zu legen.

(5)	� Bei Bauwerken mit Geschosshöhen von mehr als 3,5 m gilt als Ge-
schossfläche die Baumasse des Bauwerks geteilt durch 3,5, min-
destens jedoch die nach Abs. 1 bis 4 ermittelte Geschossfläche.

§ 11
Sonderregelungen für Grundstücke in beplanten Gebieten

(1)	� Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze her-
gestellt werden können, wird die Grundstücksfläche mit der Ge-
schossflächenzahl 0,5 vervielfacht. Ist nach den Festsetzungen 
des Bebauungsplans mehr als ein Garagengeschoss zulässig 
oder im Einzelfall genehmigt, so erhöht sich die Geschossflä-
chenzahl für jedes weitere Garagengeschoss um 0,3. Als Ge-
schosse gelten neben Vollgeschossen i.S. der Landesbauord-
nung (LBO) in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan geltenden Fassung auch Untergeschosse in Ga-
ragen- und Parkierungsbauwerken. Die §§ 8 bis 10 finden keine 
Anwendung.

(2)	� Für Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke in beplanten 
Gebieten, deren Grundstücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestim-
mung nicht oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden 
überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (z.B. Friedhöfe, Sport-
plätze, Freibäder, Kleingartengelände), gilt eine Geschossflächen-
zahl von 0,3. Die §§ 8 bis 10 finden keine Anwendung.

(3)	� Für beitragsrechtlich nutzbare Grundstücke, die von den Bestim-
mungen der §§ 8 bis 10 und § 11 Abs. 1 und 2 nicht erfasst sind, 
gilt die Geschossflächenzahl 0,5, wenn auf ihnen keine Gebäude 
oder nur Anlagen zur Ver- und Entsorgung der Baugebiete errichtet 
werden dürfen.

§ 12
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine 

Planfestsetzungen i.S. der §§ 8 bis 11 bestehen
(1)	� In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein Bebau-

ungsplan keine den §§ 8 bis 11 entsprechende Festsetzungen ent-
hält, beträgt die Geschossflächenzahl, mit der die Grundstücksflä-
che vervielfacht wird:

Baugebiet	 Zahl der 	 Geschoss-
		  Vollge-	 flächenzahl
		  schosse (Z)	 (GFZ)

1.	 in Kleinsiedlungsgebieten bei	 1	 0,3,
		  2	 0,4;
2.	 in reinen und allgemeinen 
	 Wohngebieten, Mischgebieten 
	 und Ferienhausgebieten bei	 1	 0,5,
		  2	 0,8,
		  3	 1,0,
		  4 und 5	 1,1,
		  6 und mehr	 1,2;
3.	 in besonderen
	 Wohngebieten bei	 1	 0,5,
		  2	 0,8,
		  3	 1,1,
		  4 und 5	 1,4,
		  6 und mehr	 1,6;
4.	 in Dorfgebieten bei	 1	 0,5,
		  2 und mehr	 0,8;
5.	 in Kern-, Gewerbe- und 
	 Industriegebieten [und 
	 Sondergebieten mit der 
	 Zweckbestimmung ...] bei	 1	 1,0,
		  2	 1,6,
		  3	 2,0,
		  4 und 5	 2,2,
		  6 und mehr	 2,4;
6.	 in Wochenendhausgebieten 
	 bei	 1 und 2	 0,2.
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(2)	� Die Art des Baugebiets i. S. von Abs. 1 ergibt sich aus den Festset-
zungen des Bebauungsplans. Soweit ein Bebauungsplan nicht be-
steht oder die Art des Baugebiets nicht festlegt, richtet sich die Ge-
bietsart nach der auf den Grundstücken in der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Nutzung. Lassen sich Grundstücke nach 
der Eigenart ihrer näheren Umgebung keinem der genannten Bau-
gebiete zuordnen, so werden die für Mischgebiete geltenden Ge-
schossflächenzahlen zugrunde gelegt.

(3)	� Der Berechnung der höchstzulässigen Geschossflächenzahl wird 
als zulässige Zahl der Vollgeschosse

1.	� die in einem Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse,

2.	� soweit keine Zahl der Vollgeschosse festgesetzt ist,
a)	� bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich vorhan-

denen Geschosse
b)	� bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf 

den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhande-
nen Geschosse

zugrunde gelegt. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der LBO; 
zugrunde zu legen ist im Falle des Satzes 1 Nr. 1 die im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan, im Falle des Satzes 1 Nr. 
2 die im Verteilungszeitpunkt (§ 6 Abs. 5) geltende Fassung der LBO.
	

(4)	� Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss oder mit 
Bauwerken, bei denen eine Geschosszahl nach den Besonderhei-
ten des Bauwerks nicht feststellbar ist, gilt als Geschossfläche die 
tatsächlich vorhandene Baumasse geteilt durch 3,5, mindestens je-
doch eine Geschossflächenzahl von 0,5.

(5)	� Abweichend von den vorstehenden Bestimmungen finden die Re-
gelungen des § 11 für die Grundstücke entsprechende Anwendung,

1.	� auf denen nur Stellplätze oder Garagen hergestellt werden können,
2.	� die als Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke § 11 Abs. 2 

entsprechend tatsächlich baulich genutzt sind.

(6)	� Ist in Fällen des Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 im Einzelfall eine höhere 
Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen.

(7)	� Überschreiten Geschosse nach Abs. 3 und 6 die Höhe von 3,5 m, so 
gilt als Geschossfläche die Baumasse des Bauwerks geteilt durch 3,5, 
mindestens jedoch die nach Abs. 3 und 6 ermittelte Geschossfläche.

§ 13 
Artzuschlag

(1)	� Für Grundstücke, die nach den Festsetzungen eines Bebauungs-
planes oder nach der auf den Grundstücken in der näheren Um-
gebung überwiegend vorhandenen Nutzungsart in einem Kern-, 
Gewerbe- oder Industriegebiet sowie einem Sondergebiet mit den 
Nutzungsarten „Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe, 
Messe, Ausstellung und Kongresse, Hafengebiet“ liegen, sind die 
nach den §§ 8 bis 12 ermittelten Geschossflächen um 25 v. H. zu 
erhöhen, wenn in einem Abrechnungsgebiet (§ 6 Abs.) außer diesen 
Grundstücken auch andere Grundstücke erschlossen werden.

(2)	� Ein Artzuschlag entfällt für die unter § 11 Abs. 2 und § 12 Abs. 5 Nr. 
2 fallenden Grundstücke.

§ 14
Mehrfach erschlossene Grundstücke

(1)	� Für Grundstücke, die durch weitere voll in der Baulast des Zweck-
verbands stehende Anbaustraßen erschlossen werden (z.B. Eck-
grundstücke, Grundstücke zwischen zwei Anbaustraßen), wird die 
nach den §§ 6 bis 13 ermittelte Geschossfläche des Grundstücks 
bei einer Erschließung durch zwei Anbaustraßen zur Hälfte, durch 

drei Anbaustraßen zu einem Drittel, durch vier und mehr Anbaustra-
ßen mit dem entsprechend ermittelten Bruchteil zugrunde gelegt. 
Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet; Nachkommastellen 
werden ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und 
Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, werden auf die voraus-
gehende volle Zahl abgerundet. 

(2)	� Durch die Anwendung von Absatz 1 darf die Beitragsbelastung der 
nicht durch weitere Anbaustraßen erschlossenen Grundstücke im 
Abrechnungsgebiet 150 v. H. des Betrags nicht überschreiten, der 
auf sie entfiele, wenn den mehrfach erschlossenen Grundstücken 
die Ermäßigung nach Absatz 1 nicht gewährt würde. Wird die Gren-
ze überschritten, ist der Anteil der Erschließungskosten, der diese 
Grenze überschreitet, von den mehrfach erschlossenen Grundstü-
cken in dem Verhältnis zu tragen, in dem der Ansatz ihrer Nutzungs-
flächen nach Absatz 1 vermindert wird.

(3)	� Absatz 1 gilt entsprechend für Grundstücke, die durch weitere 
Wohnwege erschlossen werden.

§ 15
Vorauszahlungen

(1)	� Der Zweckverbandkann für Grundstücke, für die ein Erschließungs-
beitrag noch nicht entstanden ist, Vorauszahlungen bis zur Höhe 
des voraussichtlichen endgültigen Erschließungsbeitrags erheben, 
wenn mit der Herstellung der Erschließungsanlage begonnen wor-
den und die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage inner-
halb von vier Jahren zu erwarten ist.

(2)	� Vorauszahlungen sind mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrech-
nen, auch wenn der Vorauszahlende nicht Schuldner des endgültigen 
Beitrags ist. Übersteigt die Vorauszahlung die endgültige Beitrags-
schuld, steht der Anspruch auf Rückgewähr des übersteigenden Be-
trags dem Beitragsschuldner zu.

§ 16
Entstehung der Beitragsschuld

(1)	� Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Anbaustraße bzw. der Wohn-
weg sämtliche zu ihrer erstmaligen endgültigen Herstellung nach 
dem Bauprogramm vorgesehenen Teileinrichtungen aufweist und 
diese den Merkmalen der endgültigen Herstellung (§ 4) entspre-
chen, ihre Herstellung die Anforderungen des § 125 des Baugesetz-
buchs erfüllt und die Anlage öffentlich genutzt werden kann.

(2)	� Der Zweckverband gibt den Zeitpunkt der endgültigen Herstellung 
der Erschließungsanlage und des Entstehens der Beitragsschuld 
bekannt. 

(3)	� Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für den Abschnitt einer Er-
schließungsanlage oder eine Abrechnungseinheit (§ 3 Abs. 2 S. 2). 

(4)	� Die Vorauszahlungsschuld (§ 15) entsteht mit der Bekanntgabe des 
Vorauszahlungsbescheids.

§ 17
Beitragsschuldner

(1)	� Beitragsschuldner bzw. Schuldner der Vorauszahlung ist, wer im 
Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbe-
scheids Eigentümer des Grundstücks ist.

(2)	� Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erb-
bauberechtigte an Stelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehre-
re Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(3)	� Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum 
im Eigentum mehrerer Personen zur gesamten Hand, ist die Ge-
samthandsgemeinschaft beitragspflichtig.
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§ 18
Fälligkeit des Erschließungsbeitrags und der  

Vorauszahlungen
Der Erschließungsbeitrag und die Vorauszahlungen sind innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbe-
scheids zu entrichten.

§ 19
Ablösung des Erschließungsbeitrags

(1)	� Der Zweckverband kann, solange die Beitragsschuld noch nicht ent-
standen ist, mit dem Beitragsschuldner die Ablösung des Erschlie-
ßungsbeitrags für eine Erschließungsanlage, einen bestimmten Ab-
schnitt oder die zu einer Abrechnungseinheit zusammengefassten 
Erschließungsanlagen vereinbaren. 

(2)	� Der Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der Höhe der voraussicht-
lich entstehenden Beitragsschuld; die Ermittlung erfolgt nach den 
Bestimmungen dieser Satzung.

(3)	 Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

II. Schlussvorschriften

§ 20
Andere Erschließungsanlagen

Der Zweckverband erhebt für öffentliche 
1.	� Straßen, die nicht zum Anbau, sondern dazu bestimmt sind, An-

baustraßen mit dem übrigen Straßennetz im Gebiet des Zweckver-
bands zu verbinden (Sammelstraßen),

2.	� Wege, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahr-
zeugen nicht befahrbar und nicht zum Anbau, sondern als Verbin-
dungs-, Abkürzungs- oder ähnliche Wege bestimmt sind (Sammel-
wege),

3.	� Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie nicht nach dem Baupro-
gramm flächenmäßige Teileinrichtungen der in § 1 genannten Ver-
kehrsanlagen sind (selbstständige Parkflächen und Grünanlagen),

4.	�� Kinderspielplätze,
5.	� Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen Geräuschimmissio-

nen (Lärmschutzanlagen)

keine Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des Kommunalab-
gabengesetzes.

§ 21
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tag nach der letzten öffentlichen Bekanntma-
chung aller Verbandsgemeinden in Kraft. 

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung ge-
genüber dem Zweckverband geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind.

ausgefertigt:
Sigmaringen, 01.12.2025

gez.
Dr. Marcus Ehm
Verbandsvorsitzender

Maschinenring Alb-Oberschwaben e.V.
Berufskraftfahrerweiterbildung

Das Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) sieht alle fünf 
Jahre eine BKF-Weiterbildung für Fahrpersonal im gewerblichen Güter-
kraft- und Personenverkehr im Umfang von 35 Stunden vor. Wir bieten 
im Januar/Februar 2026 diese Schulung mit allen 5 Modulen für alle 
Kraftfahrer an.

Termine:
Freitag, 23.01.2026 - Modul 1 (bereits ausgebucht)
Samstag, 24.01.2026 - Modul 2
Freitag, 13.02.2026 - Modul 3
Samstag, 14.02.2026 - Modul 4
Freitag, 20.02.2026 Modul - 5

Für die übrigen Module besteht bereits jetzt eine hohe Nachfrage. Inte-
ressenten, die an der Schulung teilnehmen möchten, sollten sich daher 
zeitnah anmelden.

Bei Anmeldung, Interesse und Fragen wenden Sie sich gerne an
Ulrike Reiter (07585/9307-11 oder  u.reiter@mr-ao.de
 

WOCHENMARKT auf dem Löwenplatz
Hauptstraße, gegenüber Rathaus

jeden Mittwoch von 8.00 - 11.30 Uhr

Die Händler des Wochenmarktes in Krauchenwies 
wünschen allen Einwohnern unserer Gesamt- 
gemeinde ein gesegnetes Weihnachtsfest  
und ein glückliches und gesundes 2026.

An Heilig Abend 24.12.2025 sind 
nicht alle Händler auf dem Wochenmarkt 

An Silvester 31.12.2025 sind 
nicht alle Händler auf dem Wochenmarkt 

Am Heiligen Abend spielt von 9 Uhr bis 
10 Uhr das Alphornecho Krauchenwies 
auf dem Wochenmarkt

 
 

 
 

 
WOCHENMARKT auf dem Löwenplatz 

jeden Mittwoch von 
8.00 - 11.30 Uhr 

 
Besuchen Sie unseren Wochenmarkt und lassen Sie sich  
hauptsächlich durch Produkte aus der Region verführen. 

 
Gemüse, Obst, Kartoffeln, Eier, Käse, Oliven, Wurstwaren,  

Nudeln, Backwaren, und Fisch.  
Saisonal Setzlinge und Gartenblumen. 

 
Einen kürzeren Weg vom Erzeuger zum Kunden gibt es kaum. 

 
 
  

 
 

 
 

 
WOCHENMARKT auf dem Löwenplatz 

jeden Mittwoch von 
8.00 - 11.30 Uhr 

 
Besuchen Sie unseren Wochenmarkt und lassen Sie sich  
hauptsächlich durch Produkte aus der Region verführen. 

 
Gemüse, Obst, Kartoffeln, Eier, Käse, Oliven, Wurstwaren,  

Nudeln, Backwaren, und Fisch.  
Saisonal Setzlinge und Gartenblumen. 

 
Einen kürzeren Weg vom Erzeuger zum Kunden gibt es kaum. 

 
 
  

Standesamtliche Nachrichten

Geburt:
 
am 16.11.2025        Hedi Röcker
                                Vera und Jonas Röcker, Hausen
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Kindergarten  
St. Josef Krauchenwies

Christbaum-Schmücken im Seniorenzentrum Krauchenwies

Am Dienstag, den 02.12.2025 haben einige Kinder des Kindergarten 
St. Josef den Christbaum des Seniorenzentrums geschmückt. Schon 
im Vorfeld haben die Kinder mit ihren Erzieherinnen fleißig Sterne 
und Rentiere aus Holzscheiben für den Christbaum-Schmuck gebas-
telt. Jedes Kind durfte dann mithelfen, den Christbaum zu schmü-
cken. Mit dem Lied „In der Weihnachtsbäckerei“, welches die Kinder 
den Senioren vorgesungen haben, kam bei allen sofort Weihnachts-
stimmung auf. Das Seniorenzentrum hat für die Kinder noch Punsch 
und Butterbrezeln bereitgestellt. Außerdem durfte jedes Kind noch 
eine Mandarine mitnehmen. Den Kindern und Erzieherinnen hat es 
großen Spaß gemacht, das Seniorenzentrum zu besuchen. Wir freu-
en uns, dass wir mit unserem Christbaum-Schmuck einen kleinen 
Beitrag zur vorweihnachtlichen Zeit im Seniorenzentrum beitragen 
konnten.

Das Kita-Team St. Josef

 

Kindergarten St. Josef und Kindergarten Don Bosco 

Weihnachtsbasteln auf dem Krauchenwieser Weihnachtsmarkt
Am 29.11.2025 wurde der Krauchenwieser Weihnachtsmarkt veranstal-
tet, an dem sowohl der kirchliche Kindergarten Don Bosco als auch der 
städtische Kindergarten St. Josef teilnahmen. Zur feierlichen Eröffnung 
sangen die Kinder beider Einrichtungen gemeinsam mit den Grundschü-
lern das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“.

Im Anschluss daran konnten sich die Kinder bei verschiedenen Bastelak-
tionen der Kindergärten kreativ entfalten. Zur Auswahl standen das Ge-
stalten eigener Weihnachtskarten, das Basteln eines Winterhauses aus 
Pappe oder das entspannte Ausmalen von Mandalas – und wer Lust 
hatte, durfte selbstverständlich auch alle drei Angebote ausprobieren. 
Zusätzlich wurde Kinderschminken angeboten, das bei vielen Kindern 
für große Begeisterung sorgte.

Trotz der winterlichen Kälte hatten sowohl die Kinder als auch die Erzie-
herinnen viel Freude an den Bastelaktivitäten.
 

Kinderhaus 3 Linden

Walnussverkauf und Auftritt unserer 
Kinderhaus-Kinder 
auf dem Dorfweihnachtsmarkt

Auch in diesem Jahr war unsere Einrichtung dank des großen Engage-
ments der Eltern und des Elternbeirats auf dem Dorfweihnachtsmarkt 
vertreten. So verkauften die Eltern die Walnüsse, die zuvor von den 
Kindern selbst geerntet und anschließend sorgfältig getrocknet worden 
waren. Ergänzt wurde der Stand durch liebevoll gestaltete Bastelartikel. 
Ein besonderes Highlight war der kleine Auftritt der Kinder zusammen 
mit ihren Eltern. Mit Liedern brachten sie weihnachtliche Stimmung auf 
den Markt und ernteten Applaus von den Besuchern. Wir möchten uns 
an dieser Stelle herzlich bei allen beteiligten Eltern bedanken – für das 
Mithelfen, Mitgestalten und Mitfiebern. Ein besonderer Dank gilt unserem 
Elternbeirat, der die Organisation übernommen und mit großem Einsatz 
dafür gesorgt hat, dass unser Beitrag zum Weihnachtsmarkt so erfolg-
reich und stimmungsvoll wurde.
 
Gemeinsame Nikolausfeier 
von Kindergarten und Kinderkrippe in Hausen am Andelsbach
In diesem Jahr feierten das Montessori Kinderhaus und die Kinderkrippe 
ihre Nikolausfeier erstmals gemeinsam – zusammen mit vielen Familien, 
die zahlreich gekommen waren. Der stimmungsvolle Abend begann an der 
Kinderkrippe, wo ein liebevoll gestaltetes Nikolausfenster geöffnet wurde. 
Dahinter verbarg sich eine kleine Geschichte darüber, wie der Nikolaus 
seine Päckchen packt und den Schlitten für die große Reise belädt. Die 
Kinder hörten gespannt zu und freuten sich auf das, was kommen würde. 
Im Anschluss machten sich alle gemeinsam auf eine kleine Wanderung. 
Entlang des Weges führten Hinweisschilder die Familien immer weiter in 
Richtung Nikolaus – ein kleines Abenteuer für Groß und Klein. Und tat-
sächlich traf die Gruppe auf den Nikolaus und seinen Knecht Ruprecht. 
Die Kinder empfingen den Nikolaus mit Musik, Tanz und viel Herz. Sie san-
gen das Lied „Ho, ho, ho“, begleitetet von den Trommel-Vorschülern und 
eine andere Kindergruppe spielte sogar die Melodie von „Jingle Bells“ auf 
Handglocken. Der Nikolaus zeigte sich sichtlich erfreut und richtete einige 
lobende, aber auch mahnende Worte an alle, bevor jedes Kind ein kleines 
Geschenk erhielt. Der Weg führte anschließend weiter bis zum Kindergar-
ten. Auch dort wurde ein weiteres Fenster geöffnet, das zeigte, wie Niko-
laus und Knecht Ruprecht sich auf den Heimweg machten. Dabei gab es 
ein besonderes Highlight: Knecht Ruprecht hatte noch eine Überraschung 
für den Nikolaus parat. Als er seinen Sack öffnete, stiegen plötzlich „echte“ 
bunte, glitzernde Seifenblasen in die Luft, für die Kinder ein magischer Mo-
ment voll schillernder Farben. Zum Abschluss der Feier trafen sich alle bei 
Punsch, Würsten im Wecken und gemütlichem Beisammensein. Die fröhli-
che Stimmung, das gemeinsame Singen und die vielen liebevollen Details 
machten die Nikolausfeier zu einem unvergesslichen Erlebnis für Kinder, 
Eltern und das gesamte Team der Einrichtungen. Ein ganz herzliches Dan-
keschön an unseren Nikolaus und seinen Knecht für Ihren Besuch und ein 
ebenso herzliches Dankeschön an unseren Elternbeirat für die leuchtende 
Dekoration an unserem „Festplatz“!
 

Kindergarten
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Aktive
Bezirksliga Oberschwaben, 19. Spieltag
Sonntag, 07.12.2025, 14:00 Uhr
FC 1911 - FV ROT BEI LAUPHEIM 2:2 (1:0)
Kunstrasenplatz Josef-Lutz-Stadion, Ablach
Zuschauer: 130
1:0 Robin Rauser (‘24/FE)
2:0 Alexander Miller (‘60)
2:1 Sohaib Ziani (‘73)
2:2 Peter Nikolas Köber (‘74)
Kompakter und der Wichtigkeit der Aufgabe angemessen konzentrierter 
Auftritt, reihenweise Torchancen herausgespielt, dem Gegner bis dato 
keine einzige auch nur im Ansatz zugelassen, 2:0 in Führung. Nur, denn 
leider brachte unsere Mannschaft es fertig dieses eigentlich solide Kon-
strukt durch individuelle Fehler binnen nur neunzig Sekunden selbst ein-
zureißen. So veränderte ein Spiel, welches bei Anbruch der Schlußvier-
telstunde eigentlich hätte schon längst entschieden sein müssen, nach 
dem Ausgleich komplett seine Statik. Der lange Zeit chancenlose Gegner 
nun oben auf, wir nach dem Ausgleich zu keinem strukturierten Angriff 
mehr im Stande und durchaus mit Glück, am Ende nicht noch gar ganz 
mit leeren Händen dazustehen. Ein Spiegelbild der letzten Wochen, in 
welchen sich unsere Jungs Woche für Woche selbst um den Lohn der 
Arbeit bringen.
 

Rückblick
Mit dem Remis vergangenen Sonntag haben sich nun auch die I. Mann-
schaft und damit alle unsere aktiven Teams in die wohl verdiente Win-
terpause verabschiedet. Zeit daher eine Halbzeitbilanz der Saison zu 
ziehen.
Wer den Vorbericht zum letzten Spiel aufmerksam gelesen hat bekam am 
Sonntagabend die Bestätigung für die darin aufgestellte These serviert die 
da lautete, dass der Ausgang des letzten Spiels vor der Winterpause sehr 
viel über Wohl und Wehe eines Rückblicks entscheiden wird. Hätte nämlich 

unsere Mannschaft gegen das Tabellenschlußlicht FV Rot b. L. die Konzen-
tration über die gesamte Spielzeit hoch gehalten und die eigentlich schon 
sicher geglaubten drei Punkte eingefahren, stünde nun eine Überwinterung 
auf Tabellenplatz fünf auf dem Tableau was wohl dafür gesorgt hätte, dass 
unterm Strich und unumstritten eine gelungene Halbserie bilanziert worden 
wäre. Allerdings schaffte man es nicht den erhofften Sieg einzufahren, was 
dadurch „nur“ Platz acht unterm Weihnachtsbaum bedeutet.
Sicherlich immer noch achtbar in einer herausfordernden Liga, weshalb 
man bei der Beurteilung dieser Leistung unseren Jungs gegenüber auch 
nicht vermessen sein darf. Es eine auf den ersten Blick entspannte Ta-
bellensitutaion, deren Schein angesichts der heuer nochmals sehr ver-
schärften Abstiegsregularien allerdings trügt. Statistisch bereinigt und 
alle halbwegs realistischen Szenarien was die Abstiegszenarien in den 
übergeordneten Ligen anbetrifft mit einbezogen, ist nämlich ein mögli-
cher Abstiegsrelegationsplatz im Rücken lediglich ein Tabellenplatz und 
nur fünf Punkte entfernt. Zugegebenermaßen viel Theorie und deshalb 
auch kein Grund die Paniktrommel zu rühren, doch im Verein tat man in 
der Vergangenheit stets gut daran solche Szenarien im Auge zu behal-
ten, vorallem um die Spannung zu bewahren.
Acht Siege, sieben Niederlagen bei vier Remis - nicht wenige hätten vor der 
Saison diese Halbzeitbilanz unterschrieben. Blickt man bei nahezu ausge-
glichner Bilanz auf das sehr deutlich positive Torverhältnis, sticht eine be-
merkenswerte statistische Schieflage ins Auge. Die Spiele in welchen man 
siegte gewann man überwiegend souverän, keines davon knapp mit nur 
einem Tor Unterschied. Umgekehrt verlor man keines seiner Partien höher 
als 0:2 oder 1:3, bot auch den Krösussen der Liga stets Paroli. Trotzdem 
gelang es nicht im Prinzip auch nur ein einziges enges Spiel in dieser Halb-
serie zu gewinnen. Zu bilanzieren deshalb, dass es um in der Tabelle weiter 
oben zu stehen nicht an Potenzial und an Grundsätzen fehlt, sondern an 
Kleinigkeiten. Welche Kleinigkeiten dies sind gilt es, allerdings erst nach frei-
gewordenen Köpfen ab Ende Januar in der Vorbereitung auf die Rückrun-
de, herauszufinden und zu verbessern. Gelingt dies so sind sich alle einig, 
braucht uns vor der Rückrunde nicht bange sein!
Der bisherige Saisonverlauf unserer II. Mannschaft ist dem der 1ten durch-
aus ähnlich. Nach starkem Saisonstart der Ambitionen weckte folgte ab 
Oktober eine Achterbahnfahrt mit ärgerlichen Ausrutschern wie in dem Öl-
kofen, wodurch der Abstand auf Platz zwei auf sechs Punkte anwuchs. Trotz 
hohem Aufwand welchen man vorallem in den Heimspielen betrieb wuppte 
man ähnlich wie die I. Mannschaft das Ding in umkämpften Partien zu selten 
zum Sieg, vorrangig weil in den letzten fünf Partien jeweils nur ein eigener 
Treffer gelang. Für ein Spitzenteam definitiv zu wenig. Auch für Team II lässt 
sich demnach in der wohl stärksten aller B-Ligen eine ordentliche Halbserie 
bescheinigen, allerdings mit Potenzial nach oben.
Das größte Stück vom Braten auf der Weihnachtsfeier bekommt heuer 
zweifellos unsere III. Mannschaft ab. Tabellenführer mit neun Siegen aus 
elf Partien, das Ziel diesen Platz bis zum Saisonende zu halten fest vor 
Augen. Die Personaldecke ist im Vergleich zur letztren Saison deutlich 
solider, auch aufgrund der guten Connections zur AH. Weiter so!
Jetzt heißt’s aber erst einmal durchschnaufen, dem Geist Raum geben für 
andere Dinge als Fussball. Auch wenn die letzten Wochen überwiegend 
von sportlichem Wankelmut geprägt waren war 2025 ein erfolgreiches 
Jahr und deshalb möchten wir uns bei allen unseren Trainern und Spie-
lern für Ihren leidenschaftlichen Einsatz für unsere Farben bedanken! 
Wir freuen uns drauf, mich auch allen zusammen ein kameradschaftli-
ches und sportlich wieder erfolgreiches 2026 angehen zu dürfen…

 

 VdK Ortsverband Krauchenwies  

Liebe Mitglieder
Am Samstag den 13. Dez. findet für unsere Mitglieder um 14:00 Uhr unse-
re diesjährige Weihnachtsfeier im Gasthaus Krone in Krauchenwies statt.
Die Vorstandschaft würde sich über eine rege Teilnahme sehr freuen.
 

Achtung !  Zusätzlicher Termin im Januar
Am 21.Januar 2026 werden wir um 14:00 Uhr werden  wir die Fa. Gaggli 
In Ennetach besichtigen.  Anmeldungen ab sofort bei Klaus Bergermann 
Tel. 07576 575.
 

Ende amtlicher Teil

Vereinsnachrichten

FC 1911  
Krauchenwies/Hausen/Göggingen
Vorschau - Rückblick 
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Ablacher Bühne

Der Countdown läuft !
 

Am Sonntag, 14.12.2025 um 16.00 Uhr starten wir mit unserer Premiere 
des diesjährigen Stücks „Bänkletratsch“.

Weiter Aufführungen finden statt am:
	 Samstag 20.12.2025
	 Samstag 27.12.2025
	 Sonntag 28.12.2025	 jeweils um 19.30 Uhr

Karten gibt es online unter www.ablacher-buehne.de oder an der Abend-
kasse.
Wir freuen uns über Ihren Besuch

Gögginger Dorfweihnacht
Der Sport-Club Göggingen veranstaltet mit weiteren Mitwir-
kenden am Samstag, 13. Dezember 2025 ab 15.00 Uhr auf 
dem Adlerplatz die traditionelle Gögginger Dorfweihnacht 
mit Christbaumverkauf durch Klaus Binder, Weihnachts-
bäume, Menningen-Leitishofen.
 
Bei vorweihnachtlichem Ambiente laden wir Sie zum Ver-
weilen an unseren Weihnachtshütten mit Dekoartikeln, Ge-
schenken, hausgemachtem Essig, Marmelade, selbstge-
backenem Gebäck und Likören recht herzlich ein.

Kulinarisch werden Sie von der Roten Wurst bis über Gulasch Sup-
pe, Raclette und Waffeln verwöhnt. Außerdem dürfen Sie sich über die 
Weihnachtsklassiker wie Glühwein und Punsch erfreuen und sich darü-
ber hinaus an Glühmost, Hot Aperol und Lumumba aufwärmen. Neben 
dem Besuch vom Nikolaus findet für die kleinen Besucher wieder eine 
Kindertombola statt. Musikalisch wird die Dorfweihnacht durch den Mu-
sikverein Göggingen umrahmt.
 

Abteilung Volleyball
Ergebnisse vom 06./07.12.2025
 
SCG Herren 1 : SG Volley Alb/Brenztal	 1:3
SCG Herren 1 : TG Geislingen	 0:3
 
SCG Herren 2 : VSG Illertal 2		  1:3
SCG Herren 2 : TG Biberach		  0:3
 
SCG Damen 1 : TSV Laupheim	 1:3
SCG Damen 1 : TG Biberach 3	 3:0
 
SCG Damen 2 : SG Ochsenh./Biberach	 3:0
SCG Damen 2 : TG Biberach 6	 3:0

Punkte + 9 / Verletzte + 5.
Ein bitteres Wochenende für die Volleyballer des SC Göggingen.
Die Damenteams konnten zumindest punkten auch wenn bei D1 mehr 
drin gewesen wäre.
Bei Herren 2 war die Leistung in Ordnung, leider brauchen die Jungs 
aber noch etwas Zeit um in die neue Liga rein zu finden. Die eh schon 
vom Verletzungspech geplagten Herren 1 spielten zwar ein überragen-
des Spiel, konnten sich aber gegen den Verbandsligaabsteiger von der 
Brenz nur mit einem Satzgewinn belohnen. Ganz bitter kommt hinzu, 
dass mannschaftsübergreifend fünf weitere Verletzte mit teilweise 
schweren Verletzungen dazu kommen.
Kommenden Samstag finden in der Gögginger Sporthalle zwei weitere 
Spiele statt.
 
Heimspiele !!!
Samstag, 13.12.2025
11 Uhr  SCG Damen 2 : SV Eglofs 2 = Bezirkspokal 1/8-Finale
16 Uhr  SCG Herren 1 : VSG Illertal = Landesliga
 
Kommt in die Halle und unterstützt unsere Teams!
Wir freuen uns auf euch…
 

KLJB Göggingen  

 

KÖB St. Nikolaus Göggingen 
Weihnachtspause der KÖB  
St. Nikolaus Göggingen

Unsere Katholische Öffentliche Bücherei St. Nikolaus macht über die 
Weihnachtsferien eine kurze Pause: Vom 22. Dezember 2025 bis ein-
schließlich 4. Januar 2026 bleibt die Bücherei geschlossen.
Wir laden alle Leserinnen und Leser herzlich ein, sich vor der Weih-
nachtspause noch mit guter Literatur einzudecken, damit in der Winter-
pause reichlich Lesestoff vorhanden ist.

SC Göggingen
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Der erste Ausleihtag im neuen Jahr ist wieder am Mittwoch, 7. Januar 
2026, wie gewohnt von 16:00 bis 18:00 Uhr im Bücher-Container auf 
dem Dorfplatz.

Wir wünschen allen eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten 
Start ins neue Jahr!

 
Buchlesung „Oberschwaben rockt“ 
am 14.12.2025 im Hirschsaal in Hausen am Andelsbach! 
Am kommenden Sonntag, 14. Dezember 2025 laden wir Sie zu einer 
ganz besonderen Veranstaltung in den wunderschönen Hirschsaal in 
Hausen am Andelsbach ein.

Dieter Löffler und Peter Fischer, 
bekannt als Musiker von der Band 
„Shake Five“, mit der der Kulturzir-
kel schon seit mehr als 20 Jahren die 
„Oldie Night“ im Waldhorn in Krau-
chenwies veranstaltet, präsentieren 
im Hirschsaal ihr wunderbares Buch 
„OBERSCHWABEN ROCKT“, das 
Anfang September 2025 im Gmeiner 
Verlag erschienen ist. Auf 448 Seiten 
beleuchten die beiden Autoren das 
Musikgeschehen in der Region von 

den 1950er Jahren bis in die Gegenwart. Im Buch finden Sie Informatio-
nen zu unzähligen Bands, Musikern, den verschiedenen Tanzlokalen in 
der Region und noch ganz viele andere Geschichten aus Oberschwaben.
Die Lesung im Hirschsaal wird Geschichten präsentieren, die einen di-
rekten Bezug zu unserer Gegend haben. Zudem zu Siegfried „Jack“ 
Kernler aus Hausen am Andelsbach, der damals schon ein ganz Gro-
ßer in dieser Musikszene war und es bis heute ist, auch als aktiver Teil 
von „Shake Five“. Und dann auch zu „Gianni Dato“, der die musikali-
sche Begleitung bei dieser Buchlesung übernimmt und uns mit perfekt 
gespielter Live-Musik begeistern wird. Wir sind uns ziemlich sicher, dass 
wir im Hirschsaal einen sehr interessanten und informativen Abend, mit 
ganz toller Stimmung und vielen spannenden Gesprächen erleben wer-
den.
Das Buch kann bei der Lesung erworben werden und wird auf Wunsch 
von den beiden Autoren natürlich auch signiert und/oder mit einer Wid-
mung versehen. Vielleicht ist das Buch „OBERSCHWABEN ROCKT“ ja 
auch genau das passende Weihnachtsgeschenk, das Ihnen noch fehlt!
Zudem wird der Kulturzirkel bei der Veranstaltung für Ihr leibliches Wohl 
sorgen und Sie mit Essen und Trinken verwöhnen.
Deshalb sollten Sie sich diesen Abend wirklich nicht entgehen lassen!
 
Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten!
Beginn:  18.00 Uhr,  Einlass: ab 17.00 Uhr

 
Und schon bald nach dieser Buchle-
sung kommt Weihnachten, der Jah-
reswechsel von 2025 nach 2026, die 
Heiligen Drei Könige aus dem Mor-
genland und dann geht es aber auch 
schon direkt weiter im Programm des 
Kulturzirkels!
 
Am Samstag, 10. Januar 2026 wird 
die wunderbare Dagmar Schönleber 
bei uns im Hirschsaal in Hausen am 
Andelsbach zu Gast sein und dort 
ihr Programm „Endlich 50! So jung 
brechen wir nicht mehr zusammen“ 
präsentieren.
 

Foto: Ralf Bauer
 

Es darf gefeiert werden: Nach Pausenhof, Pickeln und Planung der Fa-
milie haben wir das Schlimmste hinter uns und sind immer noch da!
Gut, viele von uns können keine Bewegung mehr ohne Geräusch ma-
chen und bei manchen werden die Arme zu kurz, um das Großgedruck-
te zu lesen, aber die Hinweisschilder auf dem Weg der Selbstverwirkli-
chung sieht man eh nur mit dem Herzen gut, oder?
Doch, Obacht: Die zweite Halbzeit des Lebens will nicht mit schlech-
ten Kalendersprüchen vertrödelt werden, darum müssen wir in Sachen 
Selbstverwirklichung schnell entscheiden: Masterstudium, Mount Eve-
rest Besteigung oder Makramee? Weltrettung oder Weinprobe?
Und wie erhält man sich die Lebensfreude trotz des offensichtlichen Ver-
falls? Dagmar Schönleber weiß: Zum Glück haben wir in der 2. Pubertät 
mehr Lebenserfahrung, Bauchgefühl und Gelassenheit. Wir vertragen 
nur noch halb so viel Getränke wie früher, dafür tragen wir alles mit Wür-
de - außer orthopädische Schuhe in beige!
In Worten und Musik aller Art verbindet Frau Schönleber in ihrer ganz ei-
genen Art Klug- und Albernheit, sich selbst mit dem Publikum und Wärme 
mit Witz und verkündet:
Ü50 ist machbar, denn ab jetzt sind wir Goldstandard!
 
Eintritt:  Vorverkauf: 19,00 Euro,  Abendkasse: 21,00 Euro
Beginn:  20.00 Uhr,  Einlass: ab 19.00 Uhr
 
Karten für die Veranstaltung können Sie auf unserer Internetseite unter 
www.kulturzirkel.de online bestellen, bei der Bäckerei Birkofer in Hau-
sen am Andelsbach zum Vorverkaufspreis erwerben oder eventuell dann 
auch noch an der Abendkasse kaufen.
 

Und auch diesen Termin sollten Sie sich schon mal vormerken:
14.03.2026      Özgür Cebe im Hirschsaal in Hausen a.A.
 

Weitere Informationen zum Kulturzirkel und zu allen Veranstaltungen, 
wie Beginn, Einlass, Eintrittspreise und vieles mehr, finden Sie stets auf 
unserer Internetseite unter www.kulturzirkel.de  Dort können Sie jetzt 
schon die Eintrittskarten für alle Veranstaltungen zum Vorverkaufspreis 
online bestellen und an der Abendkasse hinterlegen oder sich aber auch 
zusenden lassen. Es lohnt sich, auf unserer Internetseite immer wie-
der mal vorbeizuschauen!
 
Die Veranstaltungen finden im wunderschönen Hirschsaal in Hausen 
am Andelsbach statt, der mit seinem besonderen Flair weiterhin genau 
den richtigen Rahmen für unser Kulturprogramm bietet. Wir freuen uns 
sehr, wenn Sie zahlreich von unserem angebotenen Kultur-Programm 
Gebrauch machen. Gönnen Sie sich doch hin und wieder ein paar Stun-
den gute Laune und Heiterkeit beim Kulturzirkel Hausen am Andelsbach. 
Und natürlich werden wir bei allen Veranstaltungen auch wieder für Ihr 
leibliches Wohl sorgen.
 
Kulturzirkel Hausen am Andelsbach e.V.

 

Seniorennachmittag mit Weihnachtsfeier im Hirsch
am Mittwoch, 17. Dezember 2025 um 14.00 Uhr
 
Zum Seniorennachmittag im Gasthaus Hirsch laden wir alle Senioren 
ein. Wir hoffen auch auf den Besuch von Jungsenioren oder solchen, die 
sich bisher als zu jung gefühlt haben. Bei Kaffee und Kuchen, netten Ge-
sprächen, Gesang und einem guten Essen wollen wir in weihnachtlichem 
Rahmen einen kurzweiligen Nachmittag genießen.

Gerne holen wir auch alle ab, die nicht zu Fuß kommen können. Bitte 
unter der Tel.Nr. 7499 oder 7057 anmelden.

Wir hoffen auf zahlreichen Besuch.  
 

Hausen a.A.
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Landratsamt Sigmaringen

KVB Sigmaringen übernimmt Betrieb der Buslinie 
zwischen Sigmaringen und Stockach
Die KVB Sigmaringen GmbH übernimmt zum 1. Januar 2026 den Be-
trieb der Buslinie L 7391 zwischen Sigmaringen, Krauchenwies, Meß-
kirch und Stockach. Das Verkehrsunternehmen wird den Betrieb naht-
los und ohne Unterbrechungen aufnehmen, sodass die Fahrgäste auch 
über den Jahreswechsel hinaus auf die gewohnte Verbindung zählen 
können. „Wir freuen uns, mit der KVB einen regional erfahrenen Part-
ner einsetzen zu können, der für Kontinuität und Stabilität steht“, sagt 
Max Stöhr, Leiter des Fachbereichs Kommunales und Nahverkehr im 
Landratsamt Sigmaringen. „Für die Fahrgäste bleibt alles wie gewohnt. 
Gleichzeitig können wir durch die Neuvergabe, die in enger Abstim-
mung mit dem Landkreis Konstanz erfolgt ist, langfristig Planungssi-
cherheit schaffen und einen zuverlässigen Nahverkehr im Landkreis 
gewährleisten.“

Die bisherige Betreiberin RAB (Regionalbus Alb-Bodensee) wird den 
Linienverkehr zum Jahresende 2025 planmäßig abgeben. Der Betrei-
berwechsel ist Teil des regulären Vergabeverfahrens, das im Landkreis 
Sigmaringen in festgelegten Intervallen durchgeführt wird. Dabei wurde 
großer Wert darauf gelegt, dass die Fahrgäste weiterhin auf ein verläss-
liches und gewohntes Angebot zurückgreifen können. Linienführung, 
Fahrplan und die bestehende Angebotsstruktur bleiben vollständig 
erhalten. Der Übergang erfolgt somit ohne Einschränkungen oder Ver-
änderungen im täglichen Betrieb.
  

Workshops vermitteln die genussvolle Zubereitung 
von Kartoffeln
Kartoffeln sind nicht nur ein wichtiger Baustein für eine ausgewogene 
Ernährung, sondern auch das ganze Jahr über regional erhältlich. Ob als 
Hauptmahlzeit oder als Beilage: Kartoffeln schmecken immer. Sie kön-
nen ganz unterschiedlich verarbeitet werden und passen zu Gemüse, 
Fleisch, Fisch und Käse. Wie Kartoffeln genussvoll und abwechslungs-
reich zubereitet werden können, erfahren die Teilnehmenden mehrerer 
Workshops des Landkreises Sigmaringen im Januar und im Februar.

In den Workshops des Fachbereichs Landwirtschaft gibt es Tipps zum 
Einkauf und zur Lagerung. Ein Schwerpunkt liegt auf selbstgemachten 
Kartoffelteigen, zum Beispiel für Kartoffelklöße. Termine sind Montag, 12. 
Januar, von 16.30 bis 20 Uhr, Mittwoch, 14. Januar, von 9 bis 12 Uhr, 
Mittwoch, 11. Februar, von 16.30 bis 20 Uhr, Mittwoch, 18. Februar, von 
14.30 bis 18 Uhr und Montag, 23. Februar, von 16.30 bis 20 Uhr.

Die Veranstaltungen fi nden in einer Lehrküche der ehemaligen Bertha-
Benz-Schule, In der Talwiese 18 in 72488 Sigmaringen, statt. Die Teil-
nahme kostet 12 Euro pro Person. Erforderlich ist eine Anmeldung über 
den Veranstaltungskalender des Landkreises unter www.landkreis-sig-
maringen.de/veranstaltungen im Internet beziehungsweise über unten-
stehenden QR-Code. Dort sind auch weitere Hinweise und ein Lageplan 
zu fi nden.

Landkreis sucht Helferinnen und Helfer für mehr 
Chancengleichheit in der Bildung
Wer Eltern stärkt und fördert, verbessert damit die Bildungschancen 
für Kinder mit eigener oder familiärer Einwanderungsgeschichte. Der 
Landkreis Sigmaringen sucht deshalb Erwachsene, die sich nach einer 
entsprechenden Schulung im Frühjahr 2026 ehrenamtlich als interkul-
turelle Elternmentorinnen und Elternmentoren engagieren möchten. 
Diese sind im Einsatz als Brückenbauerinnen und Brückenbauer für 
Chancengleichheit in der Bildung: Sie unterstützen Familien mit Mig-
rationsgeschichte auf ihrem Weg durch das deutsche Bildungssystem, 
vermitteln zwischen Eltern und Bildungseinrichtungen, beraten zuge-
wanderte Eltern und stehen als neutrale, vertrauenswürdige Ansprech-
personen zur Verfügung.
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Die interkulturellen Elternmentorinnen und Elternmentoren begleiten Fa-
milien beispielsweise zu Gesprächen in der Schule und in Kindertages-
einrichtungen, geben sprachliche Hilfestellung, beraten zur Schulwahl 
und unterstützen bei Themen des Schulalltags. Den zeitlichen Umfang 
ihres Engagements können sie flexibel selbst bestimmen.
 
In Kooperation mit der Elternstiftung Baden-Württemberg und mit einer fi-
nanziellen Förderung des Landes wurde das Projekt 2023 im Landkreis Sig-
maringen gestartet. 20 Elternmentorinnen und Elternmentoren wurden seit-
dem bereits geschult. 15 von ihnen sind derzeit regelmäßig im Einsatz. Für 
diejenigen, die sich ihnen anschließen möchten, findet vom 7. März bis zum 
18. April eine kostenlose Schulung in insgesamt sechs Modulen statt – zum 
Teil als Präsenzveranstaltung im Landratsamt, zum Teil als Online-Training.
 
Damit die Ehrenamtlichen bestmöglich auf ihren Einsatz vorbereitet sind, 
befassen sie sich unter anderem mit der Rolle von Eltern in Bildungsein-
richtungen, mit dem Schulsystem, ethischen Grundsätzen und Grund-
lagen für Gesprächsführung und Kommunikation. An der Qualifizierung 
teilnehmen können alle, die im Landkreis Sigmaringen wohnen, idealer-
weise Deutsch sowie eine weitere Sprache sprechen und Freude dar-
an haben, zugewanderten Familien mit Kindern zu helfen. Gefragt sind 
insbesondere Menschen, die Arabisch, Italienisch, Kroatisch, Bosnisch, 
Rumänisch, Türkisch, Russisch, Ukrainisch oder Ungarisch sprechen.
 
Fragen rund um das Projekt beantwortet Melanie Winz vom Bildungsbüro 
des Landkreises Sigmaringen gerne unter der Telefonnummer 07571 102-
5193 oder per E-Mail an melanie.winz@lrasig.de. Weitere Informationen 
gibt es auch im Internet auf der Seite www.landkreis-sigmaringen.de/bil-
dungsregion beziehungsweise über untenstehenden QR-Code.
 

Vereine erhalten kostenfreie Beratung auf dem Weg 
zum Kinderschutzkonzept
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen gewinnt in der Vereinsarbeit 
zunehmend an Bedeutung. Ein wichtiger Baustein für die Vereine und 
Verbände ist dabei die Ausarbeitung eines eigenen Präventions- und 
Schutzkonzeptes. Dafür hält der Landkreis Sigmaringen ab sofort kom-
petente Unterstützung bereit: Gudrun Kempf aus Mengen und Rolf Mün-
zer aus Sigmaringendorf stehen den Organisationen auf dem Weg zum 
passenden Konzept beratend zur Seite.
 
„In einer Vereinbarung mit dem Jugendamt können Vereine und Verbän-
de dokumentieren, dass sie die Anforderungen des Kinderschutzes er-
füllen“, sagt Hubert Schatz, Leiter des Fachbereichs Jugend beim Land-
ratsamt Sigmaringen. Bestandteil dieser Vereinbarung ist unter anderem 
ein eigenes Präventions- und Schutzkonzept. „Ein solches Konzept be-
schreibt interne Abläufe, legt klare Handlungsleitlinien für Ehrenamtliche 
fest und enthält einen verbindlichen Ehrenkodex für alle Mitglieder.“
 
Der Weg zum maßgeschneiderten Konzept ist allerdings anspruchs-
voll. Deshalb hat der Kinderschutzbund Baden-Württemberg spezielle 
Schutzkonzeptberaterinnen und -berater ausgebildet, die die Vereine in 
diesem Prozess begleiten. Für den Landkreis Sigmaringen übernehmen 
Gudrun Kempf und Rolf Münzer diese Aufgabe. Über das Landratsamt 
können sie per E-Mail an schutzkonzeptberatung@lrasig.de angefragt 
und vermittelt werden. Die Beratung ist für die Vereine kostenfrei.
 

 
 Kirchliche Mitteilungen
 
St. Anna, Ablach
Mittwoch, 24.12.	 15.00 Uhr	 Krippenfeier
Freitag, 26.12.	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier
		  zum 1. Weihnachtsfeiertag	
Mittwoch, 07.01.	 19.00 Uhr	 Eucharistiefeier
Sonntag, 11.01.26	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier

St. Kilian, Bittelschieß
Donnerstag, 18.12.	 19.00 Uhr	 Rorate
Mittwoch, 24.12.	 16.00 Uhr	 Krippenfeier
Freitag, 26.12.	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier	
		  zum 2. Weihnachtsfeiertag
Dienstag, 06.01.26	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier		
		  zur Erscheinung des Herrn
Montag, 12.01.26	 18.30 Uhr	 Friedensgebet		
		  20 Minuten für den Frieden
Donnerstag, 15.01.	 19.00 Uhr	 Eucharistiefeier

St. Nikolaus, Göggingen
Samstag, 13.12.	 19.00 Uhr	 Wortgottesfeier
		  mit Kommunionspendung
Mittwoch, 24.12.	 15.00 Uhr	 Krippenfeier
Mittwoch, 24.12.	 22.00 Uhr	� Christmette anschl. Einladung zum 

Umtrunk durch KLJB Göggingen
Dienstag, 06.01.26	 10.30 Uhr	 Eucharistiefeier		
		  zur Erscheinung des Herrn
Samstag, 10.01.26	 19.00 Uhr	 Eucharistiefeier

St. Odilia, Hausen a.A.
Sonntag, 14.12.	 10.00 Uhr	� Patrozinium	mit 
		  Vorst. Erstkommunionkinder 
		  anschl. Einladung zum 
		  Stehempfang
Dienstag, 16.12.	 06.00 Uhr	 Rorate			 
		  anschl. Einladung zum Frühstück
Sonntag, 21.12.	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier
Mittwoch, 24.12.	 16.00 Uhr	 Krippenfeier
Donnerstag, 25.12.	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier		
		  zum 1. Weihnachtsfeiertag	
Mittwoch, 31.12.	 18.00 Uhr	 Eucharistiefeier 
		  zum Jahresabschluss
Samstag, 03.01.26	 19.00 Uhr	 Eucharistiefeier
Dienstag, 13.01.	 19.00 Uhr	 Eucharistiefeier
Sonntag, 18.01.26	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier

St. Laurentius, Krauchenwies
Mittwoch, 17.12.	 16.00 Uhr	 Eucharistiefeier	
		  im Seniorenheim zu Weihnachten
Freitag, 19.12.	 08.15 Uhr	 Weihnachtsgottesdienst 
		  der Sophie-Scholl-Schule
Samstag, 20.12.	 17.00 Uhr	 Nacht der Lichter
Sonntag, 21.12.	 10.30 Uhr	 Eucharistiefeier
Mittwoch, 24.12.	 18.00 Uhr	 Christmette 
Sonntag, 28.12.	 10.30 Uhr	� Wortgottesfeier 
		�  mit Kommunionspendung 
		  mit Familien-, Kinder- u. 
		  Einzelsegen
Sonntag, 01.01.26	 18.00 Uhr	� Eucharistiefeier zum Jahresbeginn 

und Start der Pfarrei 
		  Herz Jesu Sigmaringen, 
		  mit Aussendung der 
		  Sternsinger aller Pfarreien
Sonntag, 04.01.26	 10.30 Uhr	 Eucharistiefeier
Sonntag, 11.01.26	 10.30 Uhr	 Eucharistiefeier
Sonntag, 18.01.26	 10.30 Uhr	 Eucharistiefeier

St. Ulrich, Rulfingen	
Freitag, 12.12.	 19.00 Uhr	 Bußfeier
Donnerstag, 25.12.	 10.30 Uhr	 Eucharistiefeier		
		  zum 1. Weihnachtsfeiertag
Sonntag, 04.01.26	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier
Freitag, 10.01.26	 19.00 Uhr	 Eucharistiefeier
Samstag, 17.01.26	 19.00 Uhr	 Eucharistiefeier		
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Evangelische Kirchengemeinde Meßkirch
Evangelisches Pfarramt, Conradin-Kreutzer-Str. 17, 88605 Meßkirch
Pfarrbüro: Tel.: 07575-3361 Fax: 93600
Bürozeiten: Mo,Di,Do,Fr  9.00-11.00 Uhr
pfarrbuero@ev.kirche-messkirch.de
Pfarrerin Anja Kunkel: Tel..: 07575-925382
pfarrerin@ev.kirche-messkirch.de
Termine nach Vereinbarung
www.kirche-messkirch.de

Wochenspruch: Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr 
kommt gewaltig. (Jesaja 40,3.10)
 
Sonntag, 14. Dezember (3. Advent)
  9.30 Uhr 	 Gottesdienst (Pfarrer K. Mehl)
16.00 Uhr 	 Adventsliedersingen mit dem Posaunenchor
 
Montag,15. Dezember
15.00-17.00 Uhr 	 Begegnungscafé
 
Dienstag,16. Dezember
14.00 Uhr 	 Frauentreff
 
Freitag, 19. Dezember
16.00 Uhr-17.00 Uhr 	 Gruppenstunde der “Meute“
17.00 Uhr -18.00 Uhr 	 Gruppenstunde der „Füchse“
18.00 Uhr 	 Friedenslicht-Gottesdienst
19.45 Uhr 	 Probe Posaunenchor in Pfullendorf
 
Sonntag, 21. Dezember (4. Advent)
  9.30 Uhr 	 Gottesdienst (Prädikantin K. Fischer)
 

Adventsliedersingen 
Am Sonntag, 14. Dezember um 16.00 Uhr sind alle Kinder zum Ad-
ventsliedersingen in der Heilandskirche eingeladen.
Zusammen mit den Eltern und Großeltern singen wir bekannte Advents-
und Weihnachtslieder. Dazu warten spannende Geschichten auf euch.
Der Posaunenchor begleitet mit Trompeten, Hörnern und Posaunen.
Am Ende bekommt jedes Kind noch ein Geschenk.
 

Haus der Begegnung Bet-El  
„Stunde der Andacht im Advent“
An jedem Samstag in der Adventszeit 2025 treffen wir uns um 16:00 zum 
Hören und Singen von Psalmen im Sägeweg 3 in Sauldorf
Alle sind herzlich dazu eingeladen; der Eintritt ist frei.
 

Friedenslicht-Gottesdienst unter dem Motto „Ein Funke Mut“
Herzliche Einladung zum Friedenslicht-Gottesdienst am Freitag, 
den 19. Dezember um 18.00 Uhr.
Mit mitgebrachten Laternen oder Kerzen können Sie das Friedenslicht 
mitnehmen, um es vielleicht auch selbst weiterzutragen.
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir ein, bei einer Tasse heißem 
Punsch und ein paar Plätzchen zu verweilen

Evangelische Kirchengemeinde Sigmaringen
Bürozeiten:
Ev. Gemeindebüro, Karlstr. 24
Montag, Dienstag, Donnerstag
von 8:30 Uhr – 11:00 Uhr und
Mittwoch von 10:30 Uhr – 13:00 Uhr und 14:00 Uhr – 15:30 Uhr
gemeindebuero.sigmaringen@elkw.de

Das Büro „mittendrin - Kirche am Markt“ ist geöffnet
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
von 9:30-12:30 – 14:00-17:00 Uhr und
Samstag von 9:30 Uhr – 12:30 Uhr
www.mittendrin-sigmaringen.de

Gottesdienste:
Freitag, 12.12.2025
18:30 Uhr		 Andacht im Advent in der Ev. Stadtkirche, Team

Sonntag, 14.12.2025, 3. Sonntag im Advent
10:00 Uhr		 Gottesdienst in der Kreuzkirche mit dem 		
		  Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl
		  mit Verleihung des Bibelpreises der Landeskirche 		
		  an den Kindergarten - im Anschluss Kirchenkaffee

Dienstag, 16.12.2025
10:00 Uhr		 Gottesdienst im Josefinenstift, Dr. Sill

Freitag, 19.12.2025
18:30 Uhr		 Andacht im Advent in der Ev. Stadtkirche, Team

Sonntag, 21.12.2025, 4. Sonntag im Advent
09:30 Uhr		 Gottesdienst in der Ev. Stadtkirche, Hornäcker
		  Musikalischer Gottesdienst mit der Kantorei 

Veranstaltungen:
Freitag, 12. Dezember 2025
16:00 – 17:30 Uhr, Krippenspielprobe, 
Kreuzkirche, Binger Straße 9, Sigmaringen

Sonntag, 14. Dezember 2025
10:00 Uhr, Verleihung des Bibelpreis der Landeskirche, 
Kreuzkirche, Binger Straße 9

Sonntag, 14. Dezember 2025
14:30 – 17:30 Uhr, Adventsnachmittag, Ev. Gemeindehaus, Karlstr. 24
Herzliche Einladung! „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt 
der Herr der Herrlichkeit…“
Mit den Klängen dieses festlichen Weihnachtsliedes möchten wir Sie zu ei-
nem ‚internationalen Adventsnachmittag‘ in Gemeindehaus einladen. Unter 
dem Motto „Sich begegnen – sich verbinden“ erwartet Sie ein buntes und 
besinnliches Adventsprogramm für Jung und Alt. Während der Duft von frisch 
gebackenem Kuchen und heißem Kaffee durch die Luft zieht, können Sie im 
Gemeindesaal in gemütlicher Runde miteinander ins Gespräch kommen. In 
der Anna-Fink-Stube gibt es ein Bastellangebot für Kinder.  Sie haben auch die 
Möglichkeit in meditativer Stimmung eine eigene Kerze für den Advent herzu-
stellen. Für alle, die gerne singen, ist ein offenes Weihnachtsliedersingen mit 
deutschen, ukrainischen und internationalen Liedern geplant. Zudem wird es 
ein ukrainisches Weihnachtsspiel und einen Auftritt der ukrainischen Gruppe 
„Lieder für die Seele“ geben. Vorbereitet wird der Adventsnachmittag gemein-
sam mit den in der Gemeinde aktiven Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich 
freuen, etwas für die Gemeinde vorzubereiten. Der Nachmittag ist für alle offen.

Montag, 15. Dezember 2025
19:30 Uhr, Posaunenchor, Probe, 
Gemeinderäume der Kreuzkirche, Binger Str. 9. 
Wer mitspielen oder ein Instrument lernen möchte, ist herzlich willkommen.
20:00 Uhr, Kantorei, Probe, 
Ev. Gemeindehaus, Karlstr. 24. 
Jeder, der mitsingen möchte, ist herzlich willkommen.

Dienstag, 16.12.2025 
14:30 Uhr, Kaffee-Runde miteinander – mit Gesprächen. 
Wer Lust hat, kann handarbeiten, basteln, malen etc. Neue Gesichter 
(auch zum Reinschnuppern) gerne auch Männer, sind herzlich willkom-
men. Wir treffen uns in der Anna-Fink-Stube, Ev. Gemeindehaus, Karlstr. 
24. Handarbeiten sind keine Pflicht. Es wird ein Betrag von 1.-€ pro Wo-
che für die Kaffeekasse eingesammelt. Infos gerne bei Henriette Meyer 
unter Tel: 07571-725686. 

19:00 Uhr, Hauskreis der Kirchengemeinde Sigmaringen
14tägig in den Gemeinderäumen der Kreuzkirche, 
Binger Str. 9, Sigmaringen
Für dieses Jahr haben wir uns ein Andachtsbüchlein „TERMINE MIT 
GOTT“ 365 Tage mit der Bibel vorgenommen. Hier werden zu fortlaufen-
den Bibeltexten Erklärungen und Gedanken ausgeführt. Wir treffen uns 
in der Regel immer in den ungeraden Wochen, dienstags, außerhalb der 
Ferien. Beginn ist um 19:00 Uhr, Ende gegen 20:15 Uhr. 
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Gerne dürfen Sie direkt bei Anette und Claus Löffler unter 07577/9109916 
anrufen, dann können wir Fragen persönlich besprechen.

Mittwoch, 17. Dezember 2025
09:15 - 10:30 Uhr, Krabbelgruppe, 
Kreuzkirche, Binger Straße 9, Sigmaringen
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Bei Interesse bitte melden bei Pfarramt I, Tel. 07571-683014 
10:00 – 11:30 Uhr, Dialog-Café – Deutschkonversation für Flüchtlinge, 
Kreuzkirche, Binger Str. 9
15:00 – 17:00 Uhr, Konfirmandenunterricht, 
Ev. Gemeindehaus, Karlstr. 24

Freitag, 19. Dezember 2025
16:00 – 17:30 Uhr, Krippenspielprobe, 
Kreuzkirche, Binger Straße 9, Sigmaringen

Sonstiges:
Ergebnisse der Kirchenwahl 2025 in der Evangelischen Kirchenge-
meinde Sigmaringen
Wahlberechtige: 3880 	 Abgegebene Stimmen: 491
Wahlbeteiligung: 12,65%	 Ungültige Stimmen: 40 

In den Kirchengemeinderat wurden mit der angegebenen Stimm-
zahl gewählt: 
Zoller, Cornelia, Sigmaringendorf 	 473 	
Beck, Arthur, Sigmaringen	 344
Valerius, Daniel, Sigmaringen	 414 	
Dr. Richter, Frank, Sigmaringen 	 560
Gall, Barbara, Sigmaringen	 415 	
Klotz, Sandra, Inzigkofen 	 354
Löffler, Claus-Dieter, Jungnau	 225 	
Lieb-Heckel, Susanne, Sigmaringen	 499 
Schelle, Anja, Bingen-Hitzkofen	 385

Für die Wahl zur Landessynode erhielten die Kandidatinnen und Kan-
didaten in unserer Kirchengemeinde die angegebenen Stimmen:
Laiinnen und Laien				  
Mader, Eva – Kirche für morgen 	 505 	
Dr. Lehmann, Christoph-Lebendige Gemeinde	 189 	
Stelter, Silke - Lebendige Gemeinde 	 310 	
Conzelmann, Pascal – Offene Kirche 	 330 	
Kassing, Nils – Evangelium und Kirche	 242

Theologen: 
Hartmann, Johannes – Kirche für morgen 	 290 
Dr. Brändl, Martin – Lebendige Gemeinde 	 182
Schuttkowski, Reinhold – Offene Kirche	 192
Karl, Christoph – Evangelium und Kirche 	 133

Zugunsten der Sanierung der Kreuzkirche 
Sie suchen noch ein Geschenk oder das Passende für Ihre eigene 
Weihnachtsdeko? Dann schauen Sie an den Adventssonntagen in der 
Kreuzkirche oder in der Stadtkirche vorbei. Zugunsten der Sanierung der 
Kreuzkirche wird dieses Jahr etwas Besonderes angeboten: Leckeren 
Honig, selbstgemachte Marmelade, Chutneys, Weihnachtsgebäck, da-
neben Adventskränze, adventliche Dekostücke aus Reisig und Holz und 
Wachs, Sterne, Engel, Krippen, Kerzen für draußen und drinnen.  Las-
sen Sie sich einfach überraschen, schauen Sie nach den Gottesdiensten 
in der Adventszeit am Stand vorbei und bedienen Sie sich. 

Silvesterabend im ev. Gemeindehaus in der Karlstraße am 31.12.2025
Nach dem Gottesdienst in der Kreuzkirche laden wir alle, die Lust haben, 
den Silvesterabend gemeinsam mit anderen zu verbringen, ins evangeli-
sche Gemeindehaus ein. Beginnen wollen wir um 20 Uhr mit einem ge-
meinsamen Racletteessen, zu dem jede(r) für das Büfett etwas mitbringt. 
Wir sorgen für den Grundbedarf, Kartoffeln und Käse, gegen einen Un-
kostenbeitrag. Nach dem Essen kann, - wer will - Spiele spielen, singen, 
erzählen und beieinander sitzen bis das neue Jahr beginnt. Der Abend ist 
nicht „fertig vorbereitet“, sondern lebt vom Beisammensein und den Men-
schen, die kommen.

Wir bitten um Anmeldung im Gemeindebüro (07571-683010) bis Mo 
22.12. um 12.00 Uhr.

Von Dienstag 23.12. bis Sonntag 28.12. kann man sich noch bei Pfarr-
amt I anmelden (07571-683014) oder mail: dorothee.sauer@elkw.de

Mitarbeitende gesucht!
Vom 22. Februar bis 6. März 2026 öffnet die Vesperkirche in Sigma-
ringen wieder ihre Türen. Damit die Vesperkirche auch im kommenden 
Jahr ein Ort der Begegnung wird, suchen wir ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer – z. B. für Küche, Essensausgabe oder Begrüßung der Gäste.

Ein Einsatztag dauert von 10:15 bis 14:45 Uhr. 
Anmeldung unter: https://elkw0413.krz.tools/publicgroup/308 
Weitere Infos: www.evang-sig.de/vesperkirche

Fragen? Das Gemeindebüro hilft gerne weiter!

Der ökumenische Kleiderladen
„KleiderReich“, In der Vorstadt 2, Sigmaringen, Telefon 0170 – 6959136. 
Wir bitten darum, nur saubere und intakte Ware abzugeben. 
Haben Sie Lust ehrenamtlich das Team am Freitag oder Samstag zu 
unterstützen? 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung bei Susanna Fitz
Susanna.Fitz@elkw.de oder 07571-184 32 33
Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag, Samstag	 10:00 – 14:00 Uhr
Mittwoch, Freitag	 14:00 – 18:00 Uhr

Wichtige Hinweise zur Kleiderabgabe im KleiderReich
Nachdem viele andere Annahmestellen die Annahme von Kleidern ein-
gestellt haben, bekommt das KleiderReich immer häufiger Kleidung, die 
nicht mehr verkauft werden kann. Diese müssen wir aussortieren.
Daher eine Bitte: Bitte geben Sie nur Kleidung ab, die wirklich verkäuf-
lich ist. Im Zweifelsfall können Sie gerne die Verkäuferinnen fragen. Nicht 
mehr tragbare Kleidung kann auch über die Mülltonne entsorgt werden. 
Damit wir unsere Lager wieder leer bekommen, haben wir uns entschie-
den, aktuell nur 2 Säcke bzw. Kartons pro Abgabe anzunehmen. Schuhe 
können derzeit nicht abgegeben werden.

Allgemeine Hinweise und Telefonnummern
Das ev. Gemeindebüro in der Karlstraße 24 in Sigmaringen ist am
Übliche Kontaktzeiten vor Ort und telefonische Erreichbarkeit unter 
Tel. 07571-683010
Mo, Di, Do	 08:30-11:00 Uhr
Mi	 10:30-13:00 Uhr
Mail: Gemeindebuero.Sigmaringen@elkw.de

Bitte wenden Sie sich auch an das ökumenische Büro „mittendrin-
Kirche am Markt“. Kontaktzeiten und telefonische Erreichbarkeit 
unter 07571-730930:
Mo, Di, Do, Fr		 9:30 -12:30 und von 14:00 -17:00 Uhr
Samstag		 9:30 -12:30 Uhr
Mail: info@mittendrin-sigmaringen.de
 
 

 Wissenswertes / Aktuelles

Fahrplanwechsel  
für Bus und Bahn am 14. Dezember 2025    
 Am 14. Dezember findet für sämtliche Bus- und Zugstrecken im naldo 
der alljährliche Fahrplanwechsel statt. Schon jetzt beauskunftet die nal-
do-App, kostenlos für Smartphones (iOS und Android), die neuen Fahr-
pläne. Auch die Elektronische Fahrplanauskunft EFA auf efa.naldo.de 
rechnet schon jetzt Fahrplanauskünfte mit Datum ab dem 14. Dezember. 
Wer sich die Fahrpläne einzelner Bus- und Zuglinien im Detail anschau-
en möchte, kann dies über die Funktion „Minifahrplan“ tun.  Von den rd. 
220 Zug- und Buslinien stehen rd. 60 Linien als Minifahrplan in gedruck-
ter Form kostenlos zur Verfügung. Sie sind wie üblich – frühestens ab 
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dem 16. Dezember - bei den Verkehrsunternehmen, den Landratsämtern 
und bei den Städten und Gemeinden erhältlich. Ein Teil der Minifahrpläne 
wird jedoch mit Zeitverzug produziert, so dass diese erst Anfang Februar 
zur Verfügung stehen. Eine Übersicht findet sich auf www.naldo.de.  Für 
Kundinnen und Kunden, die die digitalen Wege nicht nutzen können, gibt 
es eine Postkarte, mit der die gewünschten Fahrpläne „auf Anforderung“ 
bei der Verbund-GmbH bestellt werden können. Diese werden von naldo 
auf A4 gedruckt und an die Fahrgäste versendet. 

Gastschüler aus Mexiko suchen nette Gastfamilien
Für unser Gastschülerprogramm sucht die DJO – Deutsche Jugend in 
Europa Gastfamilien, die einen Schüler aus Guadalajara im Zeitraum 
29.03. – 15.06.2026 aufnehmen möchten (14–16 Jahre alt). Ein Gegen-
besuch ist möglich.

Kontakt: DJO – Deutsche Jugend in Europa e.V., Schlossstraße 92, 
70176 Stuttgart. Tel. 0711-6586533, Mob. 0172-6326322, E-Mail: gsp@
djobw.de, www.gastschuelerprogramm.de.

Digitale Informationsveranstaltung für werdende 
Eltern 
Die katholische Schwangerschaftsberatung des Caritasverbandes für 
das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch e.V. bietet eine Informationsveran-
staltung an zu Themen und Fragen für werdende Eltern: Wie läuft das 
mit dem Mutterschutz, der Elternzeit, dem Eltern- und Kindergeld? Was 
muss wann und wie beantragt werden?

Wann: Mittwoch, 21.01.2026 um 19:00 Uhr, digital via Zoom
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an 
schwangerschaftsberatung@caritas-sigmaringen.de oder telefonisch bei 
Frau Braun, Tel.: 07571 7301-12  oder bei Frau Gerschanik, Tel.: 07575 
9209-170 ist notwendig. Nach Anmeldung erhalten Sie den Zugangslink 
per E-Mail.

Schon über die guten Vorsätze für 2026 nachge-
dacht? Noch auf der Suche nach einem Weihnachts-
geschenk?
Schauen Sie im Programm vom Bildungszentrum Gorheim vorbei 
– da finden Sie Inspirationen, die Freude bereiten: www.bildungs-
zentrum-gorheim.de
Egal ob Sie etwas für Ihre Fitness tun, eine Sprache lernen oder etwas 
Kreativ werden wollen, bei uns finden Sie garantiert das richtige Angebot! 
Und nette Leute zum Kennenlernen gleich dazu.
Wie wäre es, Chinesisch zu lernen? Im Januar haben wir das ein-
malige Angebot eines Anfängerkurses (auch online, also ganz bequem 
von zuhause) Oder Sie entscheiden sich doch für einen der 20 anderen 
Sprachkurse auf verschiedenen Niveaus, vormittags oder abends, Eng-
lisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und …. natürlich Chinesisch!
Passend zum Chinesischkurs gibt’s auch Qigong-Kurse, sowohl für An-
fänger wie Geübte, vormittags und abends. Oder darf es lieber einer unse-
rer 6 Yogakurse sein? Alternativ unsere Tanzkurse: Orientalischer Tanz 
oder  Zumba. Und natürlich Kindertanz!!! Oder ein Power-Fit-Training? 
Lieber kreativ? Unser Kalligraphie und Letteringkurs (für Anfänger und 
Geübte) startet am Montag 26.1. um 19 Uhr, insgesamt sechs Abende.

Soweit die guten Nachrichten. Davon gibt es noch viel mehr auf unserer 
Internetseite www.bildungszentrum-gorheim.de. Die nicht ganz so gute 
Nachricht ist: Die ersten Kurse sind bereits ausgebucht!! Also warten 
Sie nicht zu lange mit Ihrer Anmeldung www.bildungszentrum–gorheim.
de. Wir beraten Sie gerne immer vormittags oder Montag- und Dienstag 
nachmittag unter 07571-1843020 oder persönlich oben im Kloster Gor-
heim. Kommen Sie gerne vorbei!

Sie suchen noch ein Weihnachtsgeschenk für einen ganz lieben Men-
schen, dem Sie einen kleinen Schubs geben wollen? Wir erstellen Ihnen 
gerne einen Gutschein zur Teilnahme am Kurs Ihrer Wahl.

 Wir, das Bildungswerk Krauchenwies, sind ab am 
1.01.2026 im Bildungswerk Gorheim integriert.

Die bisherigen Kurse werden vom Bildungswerk Gorheim ausge-
schrieben und abgerechnet.
Als nächstes bieten wir einen Englischkurs an. Sie möchten Ihr Englisch 
auffrischen, reisen gerne und möchten sich am Flughafen, im Hotel oder 
Restaurant gut verständigen können, dann sind Sie bei uns richtig. Die-
ser Kurs ist ideal auch für Neueinsteiger.

Beginn:  Donnerstag, 22. Januar 2026, 19.30, 
Pfarrheim Krauchenwies (Sebastianstüble)
Es sind je Kurs 10 Abende mit je 1,5 Stunden vorgesehen.
Kursleiterin:  Frau Sabine Motz aus Ostrach
 
Anmeldungen bitte an das 
Bildungszentrum Gorheim  online : www.bildungszentrum-gorheim.de
oder telefonisch vormittags 07571/1843020
Ansprechpartner ist in Krauchenwies: Rosmarie Enzenross 
Tel. 07576/7227

Schwäbischer Albverein Scheer 
Jahreshauptversammlung 2026 am 17.01.2026, Scheer
Die Satzung des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Scheer, sieht vor, 
dass mindestens einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung mit Be-
richten des Vorstandes stattfinden soll. Diesen Termin haben wir bei der 
Jahresplanung 2026 festgelegt. Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe 
Scheer lädt seine Mitglieder und interessierte Besucher am Samstag, 
den 17. Januar 2026 um 16.00 Uhr in das Gasthaus zum „Ochsen“ ein.

Tagesordnung sieht Berichte des Vorstandes der Fachwarte, Kassenbe-
richt, Ehrungen, einen Jahresrückblick, eine Bilderschau und einen Aus-
blick auf das Vereinsjahr 2026 vor. Die Versammlung wäre sicher auch 
mal eine Gelegenheit den Albverein kennen zu lernen. Wer wir sind und 
was tun und Machen und wo für wir uns einsetzen. Natur – Heimat und 
das Wandern. Am 10.Januar laden wir sie ein mit uns nach Friedberg 
zum Anwandern mit dem Oberen Donau Gau zu lommen
 
Erich Fischer	 Vorstand
 
Wir wünschen Euch ein besinnliches Weihnachtsfest und ein GUTES 
NEUES JAHR

Zum Advent
Bleib einmal stehn und haste nicht
und schau das kleine stille Licht.
Hab einmal Zeit für dich allein
zum reinen unbekümmert sein.
Lass deine Sinne einmal ruhn
und hab den Mut zum gar nichts tun.
Lass diese wilde Welt sich drehn
und hab das Herz, sie nicht zu sehn.
Sei wieder Mensch und wieder Kind
und spür, wie Kinder glücklich sind.
Dann bist von aller Hast getrennt,
du auf dem Weg hin zum Advent

Bauernverband Biberach-Sigmaringen und Verein zur 
landwirtschaftlichen Fortbildung
Einladung zum traditionellen Kreisbauerntag mit Neujahrsempfang am 
Dreikönigstag den 06.01.2026 um 13.30 Uhr in der Festhalle in Sigma-
ringen - Laiz.
 
Hauptredner: Peter Hauk MdL
Minister für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz
 
Veranstalter:
Bauernverband Biberach-Sigmaringen e.V. und
Verein zur landwirtschaftlichen Fortbildung e.V.



Nummer 50	 Mitteilungsblatt der Gemeinde Krauchenwies vom 12. Dezember 2025	 Seite 17 

Donaubergland
Winterpause für Premiumwege Allmählich geht diesjährige lange 
Wandersaison auch bei uns in der Region zu Ende. In Abstimmung 
mit den beteiligten Kommunen weist die Donaubergland GmbH dar-
auf hin, dass die Qualitäts- und Premiumwege in der Region, also die 
„DonauWellen-Premiumwege“, der „Donauberglandweg“ und der „Do-
nau-Zollernalb-Weg“, in den Wintermonaten aufgrund der Nässe- und 
Glättegefahr nicht mehr begangen werden sollen. Die Premiumwege 
sind dann auch nicht mehr als Rundwege komplett sicher begehbar. 
Vor Ort sind entsprechende Hinweise auf die „Winterpause“ statt der 
Orientierungstafeln.

Die naturnahen Wegestücke mit durchweg naturbelassenen Pfaden im 
Wald und auf Wiesen sind bei Nässe rutschig. Sie werden im Winter 
auch nicht geräumt. Darüber hinaus sollten Natur und Wege an den 
viel begangenen Stellen nach der langen Wandersaison im Winter auch 
mal „zur Ruhe kommen“. Zudem können in den Wintermonaten an ver-
schiedenen Stellen an den Wanderwegen wieder verstärkt umfangreiche 
Forstarbeiten mit Maschineneinsatz stattfinden.

Das Donaubergland bietet neben den zertifizierten Qualitäts- und Pre-
miumwegen so viele örtliche Rund- und gut befestigte Verbindungswe-
ge, die meist ordentlich (mit den lindgrünen Wanderschildern für örtliche 
Rundwege) beschildert sind und für Winterspaziergänge ebenso genutzt 
werden können wie manche Forstwege. Bei Schnee sind einige dieser 
Wege erfahrungsgemäß auch immer wieder mal geräumt. Vor den Win-
terwanderungen sollte man sich aber in jedem Fall vor Ort erkundigen, 
ob Gaststätten geöffnet haben und welche Wege ggf. geräumt sind. Spe-
zielle Winterwanderwege sind aktuell noch nicht ausgeschildert.

Zum Start der neuen Wandersaison im April/Mai 2026 werden die Premi-
um- und Qualitätswege wiedereröffnet. Infos dazu auch im Internet unter 
www.donaubergland.de oder Tel. 07461/7801675.

Caritasverband Sigmaringen:  
Gesprächsgruppe für Angehörige von Menschen mit 
Demenz trifft sich in Sigmaringen
Die Gesprächsgruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz trifft 
sich am Montag, 15. Dezember 2025 von 10-11.30 Uhr im Karls Hotel 
in Sigmaringen. Neue Teilnehmer/-innen sind herzlich willkommen!

Die Gruppe wird von der Beratungsstelle für ältere Menschen und pfle-
gende Angehörige des Caritasverbandes für das Dekanat Sigmarin-
gen-Meßkirch e.V. angeboten. Die pflegenden Angehörigen haben die 
Möglichkeit, sich auszutauschen und Tipps zum Umgang mit dem de-
menzkranken Menschen zu erhalten.
 
Informationen/Anmeldung: 
Caritasverband Sigmaringen,
Frau Pamela Brecht: Tel. 0 75 71/ 73 01 32

Haus der Natur
Irndorf. Durchschnaufen vor dem Weihnachtsstress. 
Freitag, 19. Dezember, 13:30 Uhr (Anmeldung bis 18.12.)
Weihnachten steht vor der Tür. Wir nehmen uns bei einer Wanderung 
zum Eichfelsen am Freitag, 19. Dezember um 13:30 Uhr eine kleine 
Auszeit und lassen uns von der Stille der Natur auf die bevorstehen-
den Feiertage einstimmen. Die einfache Rundwanderung führt vom 
Aussichtspunkt Rauher Stein zum wohl bekanntesten Aussichtspunkt 
des Donautals, dem Eichfelsen. Zurück geht es auf bequemen Wegen 
nahezu eben über die Hochfläche. 

Dauer: ca. 2 Stunden. 
Treffpunkt: Wanderparkplatz Rauher Stein, Irndorf; 
Leitung: Bernd Schneck; 

Gebühr: 5,- Euro; Anmeldung bis 18. Dezember beim Haus der Natur, 
Telefon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.


